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Verordnung über den Betrieb 
 von baulichen Anlagen 

(BetrVO) 
- 10. Oktober 2007- 

 
 
Auf Grund des § 84 Abs. 1 und 5 der Bauordnung Berlin vom 29. September 2005 GVBl. S. 495), die 
zuletzt durch § 9 des Gesetztes vom 7. Juni 2007 (GVBL.S. 222) geändert worden ist, wird verordnet:   
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Abschnitt 4 
Versammlungsstätten 

 

§ 23 
Anwendungsbereich, Begriffe 

 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts findet nur Anwendung auf Versammlungsstätten  
 
1. mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen. Sie gelten auch für Ver-

sammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn 
diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben; 
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2. im Freien mit Szenenflächen, deren Besucherbereich mehr als 1.000 Besucher fasst und ganz oder teilweise 
aus baulichen Anlagen besteht; 

 
3. die als Sportstadien mehr als 5.000 Besucher fassen. 
 
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht für Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind. 
  
(2) Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige Anwesen-
heit vieler Menschen bei Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher, geselliger, kultureller, 
künstlerischer, politischer, sportlicher oder unterhaltender Art, bestimmt sind sowie Schank- und Speisewirtschaf-
ten. Versammlungsräume sind Räume für Veranstaltungen oder für den Verzehr von Speisen und Getränken. 
Hierzu gehören auch Aulen und Foyers, Vortrags- und Hörsäle sowie Studios. 
 

§ 24 
Anzahl der Besucher 

Wurde die Anzahl der Besucher einer Versammlungsstätte nicht in einer Bau- und Betriebsbeschrei-
bung festgelegt, ist diese wie folgt zu bemessen: 
 
1. für Sitzplätze an Tischen: 
  1 Besucher je m² Grundfläche des Versammlungsraumes, 
 
2. für Sitzplätze in Reihen und für Stehplätze: 
  2 Besucher je m² Grundfläche des Versammlungsraumes,   
 
3. für Stehplätze auf Stufenreihen: 
  2 Besucher je laufendem Meter Stufenreihe, 
 
4. bei Ausstellungsräumen: 
 1 Besucher je m² Grundfläche des Versammlungsraumes. 

 
Besuchern nicht zugängliche Flächen werden in die Berechnung nicht einbezogen.  

§ 25 
Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 

 
(1) Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen ständig frei gehalten werden. 
 
 (2) Während des Aufenthalts von Personen in der Versammlungsstätte müssen die Türen im Zuge von von Ret-
tungswegen jederzeit vin innen leicht in voller Breite geöffnet werden können. 
 
(1) 1Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Einsatzfahrzeuge 
von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten müssen ständig frei gehalten werden. 2Darauf ist dauerhaft und gut 
sichtbar hinzuweisen. Die Sicherheitszeichen der Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen gut sichtbar 
sein. 

§ 26 
Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 

 
(1) 1In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar befestigt sein; werden nur vorübergehend Stühle 
aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest  miteinander zu verbinden. 2Satz 1 gilt nicht für Gaststätten 
und Kantinen sowie für abgegrenzte Bereiche von Versammlungsräumen mit nicht mehr als 20 Sitzplätzen und 
ohne Stufen, sowie Logen.  
 
(2) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan festgelegten Besucherplätze darf nicht überschritten und 
die genehmigte Anordnung der Besucherplätze nicht geändert werden. 
 
(3) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Planes ist in der Nähe des Haupteinganges 
eines jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen.  
 
(4) 1In Versammlungsräumen müssen für Rollstuhlbenutzerinnen und Rollstuhlbenutzer mindestens 1 Prozent der 
Besucherplätze, mindestens jedoch 2 Plätze auf ebenen Standflächen vorhanden sein. 2Den Plätzen für Roll-
stuhlbenutzerinnen und Rollstuhlbenutzer sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen. 3Die Plätze für 
Rollstuhlbenutzerinnen und Rollstuhlbenutzer und die Wege zu diesen Plätzen sind durch Hinweisschilder gut 
sichtbar zu kennzeichnen. 
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§ 27 
Brandverhütung 

(1) 1Ausstattungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. 2Bei Bühnen oder Szenen-
flächen mit automatischen Feuerlöschanlagen genügen Ausstattungen aus normalentflammbarem Material. Re-
quisiten müssen aus mindestens normalentflammbarem Material bestehen. 1Ausschmückungen müssen aus 
mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. 2Ausschmückungen in notwendigen Fluren und notwendi-
gen Treppenräumen müssen aus nichtbrennbarem Material bestehen. 
 
(2) 1Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, Decken oder Ausstattungen angebracht werden. 2Frei 
im Raum hängende Ausschmückungen sind zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,50 m zum Fuß-
boden haben.  
 
 (3) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Ausstattungen, Requisiten oder Ausschmückungen so freizuhal-
ten, dass die Funktion des Schutzvorhanges nicht beeinträchtigt wird. 
 
(4) Brennbares Material muss von Zündquellen, wie Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so weit entfernt sein, dass 
das Material durch diese nicht entzündet werden kann. 

§ 28 
Aufbewahrung von brennbarem Material 

 
(1) Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen dürfen nur außerhalb der Bühnen und der Szenenflächen 
aufbewahrt werden; dies gilt nicht für den Tagesbedarf. 
 
(2) Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Szenenaufbauten der laufenden Spielzeit bereitgestellt werden, wenn 
die Bühnenerweiterungen durch dichtschließende Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen gegen die Haupt-
bühne abgetrennt sind. 

   
(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenenflächen dürfen nur Ausstattungsteile für einen Tagesbedarf hängen. 
 
(4) Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten und anderes brennbares Material, insbesondere 
Packmaterial, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Magazinen aufbewahrt werden. 

§ 29 
Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenständen 

 
(1) 1Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werkstätten und Magazinen ist das Rauchen verboten. 2Das Rauchverbot 
gilt nicht für Darsteller und Mitwirkende auf Bühnen- und Szenenflächen während der Proben und Veranstaltun-
gen, soweit das Rauchen in der Art der Veranstaltungen begründet ist. 
 
(2) 1In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenenflächen und in Sportstadien ist das Verwenden von offe-
nem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen explosionsge-
fährlichen Stoffen verboten. Das gilt nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten 
und Gasen sowie pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter 
die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Berliner Feuerwehr abgestimmt hat. 4Die Ver-
wendung pyrotechnischer Gegenstände muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person überwacht 
werden. 

 
(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tischdekoration sowie die Verwendung von offe-
nem Feuer in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist zulässig.  
 
(4) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.  

§ 30 
Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 

 
(1) 1Der Schutzvorhang muss täglich vor der ersten Vorstellung oder Probe durch Aufziehen und Herablassen auf 
seine Betriebsbereitschaft geprüft werden. 2Der Schutzvorhang ist nach jeder Vorstellung herabzulassen und zu 
allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen zu halten. 
 
(2) Die Automatik der Sprühwasserlöschanlage kann während der Dauer der Anwesenheit der Verantwortlichen 
für Veranstaltungstechnik abgeschaltet werden. 
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(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann abgeschaltet werden, soweit dies in der Art der Veranstaltung 
begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Berliner Feu-
erwehr abgestimmt hat. 
 
4) Während des Aufenthaltes von Personen in Räumen, für die eine Sicherheitsbeleuchtung vorgeschrieben ist, 
muss diese in Betrieb sein, soweit die Räume nicht ausreichend durch Tageslicht erhellt sind. 

§ 31 
Laseranlagen 

 
Laseranlagen sind in den für Besucher zugänglichen Bereichen so zu betreiben, dass eine Gefährdung ausge-
schlossen ist. § 4 Nr. 3 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBl.I S. 1246) zuletzt geändert durch 
Art. 227 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl.I S. 2407), ist entsprechend auf Maßnahmen zum Schutz 
der Besucher anzuwenden.  

§ 32 
Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 

 
(1) Die Betreiberin oder der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der Vorschriften 
verantwortlich. 
 
(2) Während des Betriebes von Versammlungsstätten muss die Betreiberin oder der Betreiber oder ein von ihr 
oder ihm beauftragte Veranstaltungsleiterin oder ein von ihr oder ihm beauftragter Veranstaltungsleiter ständig 
anwesend sein.  
 
(3) Die Betreiberin oder der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache 
und Sanitätswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewährleisten. 
 
(4) Die Betreiberin oder der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn für die Sicherheit der 
Versammlungsstätte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder wenn 
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können. 
 
(5) 1Die Betreiberin oder der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 durch schriftliche 
Vereinbarung auf Veranstalterinnen oder Veranstalter übertragen, wenn diese oder deren beauftragte Veranstal-
tungsleiterin oder Veranstaltungsleiter mit der Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist. 2Die 
Verantwortung der Betreiberin oder des Betreibers bleibt unberührt. 

§ 33 
Verantwortliche für Veranstaltungstechnik 

 
(1) Verantwortliche für Veranstaltungstechnik im Sinne dieser Verordnung sind  
 
1. die Geprüften Meisterinnen oder Meister für Veranstaltungstechnik der Fachrichtungen Bühne/Studio, Be-

leuchtung, Halle 
 
2. technische Fachkräfte mit bestandenem fachrichtungsspezifischen Teil der Prüfung nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 in 

Verbindung mit §§ 5, 6 oder 7 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss "Geprüfter Meis-
ter für Veranstaltungstechnik/Geprüfte Meisterin für Veranstaltungstechnik" in den Fachrichtungen Büh-
ne/Studio, Beleuchtung, Halle vom 26. Januar 1997 (BGBl. I S. 118), zuletzt geändert durch Art. 2 der Ver-
ordnung vom 29. Juli 2002 (BGBl. I S. 2904), in der jeweils geltenden Fassung,in der jeweiligen Fachrich-
tung,  

 
3. Hochschulabsolventen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss der Fachrichtung Theater- und Ver-

anstaltungstechnik mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung im technischen Betrieb von Bühnen, Studios 
oder Mehrzweckhallen in der jeweiligen Fachrichtung, denen die Industrie- und Handelskammer zu Berlin ein 
Befähigungszeugnis nach Anlage 1 ausgestellt hat, 

 
4. technische Bühnen- und Studiofachkräfte, die das Befähigungszeugnis nach den bis zum Inkrafttreten dieser 

Verordnung geltenden Vorschriften erworben haben.  
 
2Auf Antrag stellt die Industrie- und Handelskammer zu Berlin auch den Personen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 ein 
Befähigungszeugnis nach Anlage 1 aus. 3Die in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland ausgestell-
ten Befähigungszeugnisse werden anerkannt. Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
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erworben und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden, sind entsprechend den europäischen Richtlinien 
zur Anerkennung von Berufsqualifikationen den in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Ausbildungen gleichgestellt. 
 

§ 34 
Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, technische Probe 

 
(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik müssen mit den bühnen-, studio- und beleuchtungstechni-
schen und sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vertraut sein und deren Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, während des Betriebes gewährleisten. 
 
(2) Auf- oder Abbau bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischer Einrichtungen von Großbühnen oder Szenen-
flächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5.000 Besucherplätzen, wesentli-
che Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an diesen Einrichtungen und technischen Proben müssen von einer 
Verantwortlichen oder von einem Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik geleitet und beaufsichtigt werden. 

.  
  
(3)  Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen oder Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf Großbüh-
nen oder Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5.000 Besu-
cherplätzen müssen mindestens eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik der 
Fachrichtung Bühne/Studio oder der Fachrichtung Halle sowie eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher für 
Veranstaltungstechnik der Fachrichtung Beleuchtung anwesend sein. 
 
(4) Bei Szenenflächen mit mehr als 50 m² und nicht mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit 
nicht mehr als 5.000 Besucherplätzen müssen die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 zumindest von einer 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung wahrgenommen werden. Die 
Aufgaben können auch von erfahrenen Bühnenhandwerkern oder Beleuchtern wahrgenommen werden, die diese 
Aufgabe nach den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften wahrnehmen durften und in 
den letzten drei Jahren ausgeübt haben.  
 
(5) Die Anwesenheit nach den Abs. (3) und (4) ist nicht erforderlich, wenn 
 

1. die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischen sowie sonsti-
gen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vom Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik 
überprüft wurden, 

2. diese Einrichtungen während der Veranstaltung nicht bewegt oder sonst verändert werden, 
3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehenkönnen und 
4. die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik geführt wird, die mit den technischen Einrich-

tungen vertraut ist. 
 

²Im Fall des Abs. (4) können die Aufgaben nach den Absätzen (1) bis (3) von einer aufsichtführenden Person 
wahrgenommen werden, wenn 
 

1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischer Einrichtungen 
keine Gefahren ausgehen können, 

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen können und 
3. die Aufsicht führende Person mit den technischen Einrichtungen vertraut ist. 

 
(6) 1Bei Großbühnen sowie bei Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche und bei Gastspielveranstal-
tungen mit eigenem Szenenaufbau in Versammlungsräumen muss vor der ersten Veranstaltung eine nichtöffentli-
che technische Probe mit vollem Szenenaufbau und voller Beleuchtung stattfinden. 2Diese technische Probe ist 
der Bauaufsichtsbehörde mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen. 3Beabsichtigte wesentliche Änderungen 
des Szenenaufbaues nach der technischen Probe sind der zuständigen Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig an-
zuzeigen. 4Die Bauaufsichtsbehörde kann auf die technische Probe verzichten, wenn dies nach der Art der Ver-
anstaltung oder nach dem Umfang des Szenenaufbaues unbedenklich ist. 

§ 35 
Brandsicherheitswache, Anzeigepflicht 

 
(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat die Betreiberin oder der Betreiber eine Brandsicher-
heitswache einzurichten. 
 
(2) 1Bei jeder technischen Probe, Veranstaltung auf Großbühnen sowie Szenenflächen mit mehr als 200 m² 
Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache der Berliner Feuerwehr anwesend sein. 2Den Anweisungen der 
Brandsicherheitswache ist zu folgen. 3Eine Brandsicherheitswache der Berliner Feuerwehr ist nicht erforderlich, 
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wenn die Berliner Feuerwehr der Betreiberin oder dem Betreiber bestätigt, dass sie oder er über eine ausreichen-
de Zahl ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache wahrnehmen. 
 
 (3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 5.000 Besuchern sind der für den Sanitäts- und Rettungsdienst 
zuständigen Behörde rechtzeitig anzuzeigen.  
 

§ 36 
Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne 

 
(1) 1Die Betreiberin oder der Betreiber oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person hat im Einvernehmen mit 
der Berliner Feuerwehr eine Brandschutzordnung aufzustellen und durch Aushang bekannt zu machen. 2In der 
Brandschutzordnung sind insbesondere die Erforderlichkeit und die Aufgaben einer oder eines Brandschutzbe-
auftragten und der Kräfte für den Brandschutz sowie die Maßnahmen festzulegen, die zur Rettung Menschen mit 
Behinderungen, insbesondere Rollstuhlbenutzerinnen oder Rollstuhlbenutzern, erforderlich sind. 
 
 (2) 1Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach mindestens jährlich zu unter-
weisen in 
 
1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen, Rauchabzugsanlagen, Brandmelde- 

und Alarmierungsanlagen und der Brandmelder- und Alarmzentrale, 
 
2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei einem Brand oder bei einer Panik, und 
 
3. die Betriebsvorschriften. 
 
²Der Berliner Feuerwehr ist Gelegenheit zu geben, an der Unterweisung teilzunehmen. 3Über die Unterweisung 
ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen ist. 
 
(3) Im Einvernehmen mit der Berliner Feuerwehr sind Feuerwehrpläne anzufertigen und ihr zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 37 
Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst  

 
(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat die Betreiberin oder der Betreiber ein Sicherheitskonzept aufzustel-
len und einen Ordnungsdienst einzurichten. 
 
(2) 1Für Versammlungsstätten mit mehr als 5.000 Besucherplätzen hat die Betreiberin oder der Betreiber im Ein-
vernehmen mit den für Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr 
und der Rettungsdienste, ein Sicherheitskonzept aufzustellen. 2Im Sicherheitskonzept sind der Umfang des Sani-
tätsdienstes und die vom Veranstalter damit beauftragte Organisation, die Mindestzahl der Kräfte des Ordnungs-
dienstes, gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden, sowie die betrieblichen Sicherheitsmaßnah-
men und die allgemeinen und besonderen Sicherheitsdurchsagen festzulegen. 
 
(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ordnungsdienst muss unter der Leitung einer oder eines von 
der  Betreiberin oder dem Betreiber oder der Veranstalterin oder dem Veranstalter bestellten Ordnungsdienstleite-
rin oder Ordnungsdienstleiters stehen.  
 
(4) 1Die Ordnungsdienstleiterin oder der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für die betriebli-
chen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. 2Sie sind insbesondere für die Kontrolle an den Ein- und Ausgängen 
und den Zugängen zu den Besucherblöcken, die Beachtung der maximal zulässigen Besucherzahl und der An-
ordnung der Besucherplätze, die Beachtung der Verbote des § 25, die Sicherheitsdurchsagen sowie für die ge-
ordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich. 

§ 38 
Gastspielprüfbuch 

 
(1) Für den eigenen, gleichbleibenden Szenenaufbau von wiederkehrenden Gastspielveranstaltungen kann auf 
schriftlichen Antrag ein Gastspielprüfbuch erteilt werden. 
 
(2) 1Das Gastspielprüfbuch muss dem Muster der Anlage 2 entsprechen. 2Die Veranstalterin oder der Veranstal-
ter ist durch das Gastspielprüfbuch von der Verpflichtung entbunden, an jedem Gastspielort die Sicherheit des 
Szenenaufbaues und der dazu gehörenden technischen Einrichtungen erneut nachzuweisen.  
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(3) 1Das Gastspielprüfbuch wird von der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung oder der von bestimm-
ten Stelle erteilt. 2Die Geltungsdauer ist auf die Dauer der Tournee zu befristen und kann auf schriftlichen Antrag 
verlängert werden. 3Vor der Erteilung ist eine technische Probe durchzuführen. 4Die in einem anderen Land der 
Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Gastspielprüfbücher werden anerkannt. 
 
(4) 1Das Gastspielprüfbuch ist der für den Gastspielort zuständigen Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig vor der ers-
ten Veranstaltung am Gastspielort vorzulegen. 2Werden für die Gastspielveranstaltung Fliegende Bauten genutzt, 
ist das Gastspielprüfbuch mit der Anzeige der Aufstellung der Fliegenden Bauten vorzulegen.  
 

§ 39 
Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstätten 

 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind auf die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verordnung bestehen-
den Versammlungsstätten anzuwenden.  
 
(2) Über diese Verordnung hinausgehende betriebliche Anforderungen der Baugenehmigung bleibt unberührt. 

§ 40 
Ordnungswidrigkeiten, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Ordnungswidrig nach § 83 Abs.1 Satz 1  Nr. 12 der Bauordnung Berlin handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
15. als Betreiberin oder Betreiber entgegen § 26 Abs. 2 die Zahl der genehmigten Besucherplätze überschreitet  
      oder die genehmigte Anordnung der Besucherplätze ändert, 
 
16. entgegen § 28 Abs. 1 Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen auf der Bühne aufbewahrt, 
 
17. entgegen § 28 Abs. 4 einen pyrotechnischen Gegenstand, eine brennbare Flüssigkeit oder anderes brennba- 
      res Material außerhalb der dafür vorgesehenen Lagerräume aufbewahrt, 
 
18. entgegen § 29 Abs. 1 und 2  raucht oder offenes Feuer, eine brennbare Flüssigkeit oder brennbares Gas,  
      einen explosionsgefährlichen Stoff oder einen pyrotechnische Gegenständ verwendet, 
 
19. entgegen § 30 Abs. 4 die Sicherheitsbeleuchtung nicht in Betrieb nimmt, 
 
20. eine Laseranlage unter Zuwiderhandlung gegen § 31 betreibt, 
 
21. als Betreiberin oder Betreiber, Veranstalterin oder Veranstalter oder beauftragte Veranstaltungsleiterin oder 
      beauftragter  Veranstaltungsleiter entgegen § 32 Abs. 2 während des Betriebes nicht ständig anwesend ist, 
 
22. als Betreiberin oder Betreiber, Veranstalterin oder Veranstalter oder beauftragte Veranstaltungsleiterin oder 
      beauftragter  Veranstaltungsleiter entgegen § 32 Abs. 4 den Betrieb der Versammlungsstätte nicht einstellt,  
 
 
23. als Betreiberin oder Betreiber, Veranstalterin oder Veranstalter oder beauftragte Veranstaltungsleiterin oder 
      beauftragter  Veranstaltungsleiter den Betrieb einer Bühne oder Szenenfläche unter Zuwiderhandlung gegen 
      § 34 Abs. 1 bis 5 zulässt,  
 
24. als Verantwortliche oder Verantwortlicher oder Fachkraft für Veranstaltungstechnik, als erfahrene Bühnen- 
      handwerkerin oder erfahrener Bühnenhandwerker oder Beleuchterin oder Beleuchter oder als Aufsicht  
      führende Person entgegen 3 34 Abs. 2 bis 5 die Versammlungsstätte verlässt, 
 
25. als Betreiberin oder Betreiber entgegen § 35 Abs. 1 nicht für die Durchführung der Brandsicherheitswache  
      sorgt oder entgegen § 35 Abs. 3 die Veranstaltung nicht anzeigt, 
 
26. als Betreiberin oder Betreiber oder als Veranstalterin oder Veranstalter eine nach § 36 Abs. 2 vorgeschriebe- 
      ne Unterweisung unterlässt, 
 
27. als Betreiberin oder Betreiber oder als Veranstalterin oder Veranstalter entgegen § 37 Abs. 1 bis 3 keinen 
      Sanitätsdienst oder keinen Ordnungsdienst einrichtet oder keine Ordnungsdienstleiterin oder Ordnungsdienst- 
      leiter bestellt, 
 
28. als Ordnungsdienstleiterin oder Ordnungdienstleiter oder Ordnungsdienstkraft die zur Wahrnehmung ihrer 
      oder seiner Verantwortung nach § 37 Abs. 4 erforderliche Maßnahmen nicht ergreift. 
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§ 41 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1)  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin  in Kraft. 
 Gleichzeitig treten folgende Verordnungen außer Kraft: 
 
1. die Verordnung über die Evakuierung von Rollstuhlbenutzern vom 15 Juni 2000 (GVBl.S. 361) 
 
2. die Anlagen-Prüfverordnung vom 1. Juni 2004 (GVBl. S. 235, zuletzt geändert durch Verordnung vom  
      18. April 2005 (GVBl. S. 230) 
 
3. Verordnung über private überwachungsbedürftige Anlagen vom 30. Januar 2003 (GVBl. S. 133) 
 
4. Brandsicherheitsschauverordnung vom 1. September 1999 (GVBl. S. 508) zuletzt geändert durch Verord- 
       nung vom 18 April 2005 (GVBl. S. 230) 
 
5. Sonderbau-Betriebs-Verordnung vom 18. April 2005 (GVBl. S. 230) 
 
 (2) § 2 Abs.8 tritt am 31. Dezember 2010 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 


